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ÖL-AUFBEWAHRUNGSBOX

°  Für Art.-Nr.:  FA 7003

Ausschließlich über Servicepartner zu beziehen

Art.-Nr. XA 500019
€ 15,99 (UVP)

EAN:
VE/PE/Gew.:

H x B x T:

3045386310593
5/300/700
10,8 x 34,0 x 33,2 cm

SUPER-AKTIVKOHLE-FILTER-KASSETTE 
RUND

°  Stylea, Smart Clean, Visialis-Modelle (.47)
°  Aktivkohle-Filter-Kassette mit Sättigungsgrad-Anzeige

Ausschließlich über Servicepartner zu beziehen

Art.-Nr. 794368
€ 9,99 (UVP)

EAN:
VE/PE/Gew.:

3045387943684
10/1800/100

ZUBEHÖR FRITTEUSEN

SUPER-AKTIVKOHLE-FILTER-KASSETTE 
ECKIG

°  Visialis-Modelle
° Aktivkohle-Filter-Kassette mit Sättigungsgrad-Anzeige

Art.-Nr. 982894
€ 9,99 (UVP)

EAN:
VE/PE/Gew.:

3045389828941
5/2160/150

AKTIVKOHLE-FILTER-MATTE

°  Für Maxi Classic 6104, Versalio 6151
° Anzahl: 3er-Pack

Art.-Nr. 794428
€ 8,99 (UVP)

EAN:
VE/PE/Gew.:

3045387944285
10/1120/10

CARBON-FILTERMATTE

°  Für Art.-Nr.: FA 4000, FA 7000
° Anzahl: 3er-Pack

Ausschließlich über Servicepartner zu beziehen

Art.-Nr. XA 500011
€ 7,99 (UVP)

EAN:
VE/PE/Gew.:

H x B x T:

3045386310210
100/3000/30
1,1 x 14,1 x 10,6 cm
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Auch 2010 setzt TEFAL –  eine Marke der Groupe SEB –  wegweisende Trends, 

gemeinsam mit dem Handel. Seit über 25 Jahren ist TEFAL auch auf dem 

österreichischen Markt präsent – mit cleveren, innovativen Produkten und einer 

verbraucherorientierten Unternehmensphilosophie. Im Bereich Haushalts- 

und Elektrokleingeräte hat sich TEFAL dabei vor allem bei jungen Verbrauchern 

und Familien als die sympathische Marke etabliert. 

Hier sind einige TEFAL-Innovationen, die Laune machen:

1974  die Pfanne DURABASE, die erste außen emaillierte Aluminiumpfanne; 
die ersten Fritteusen mit von außen absenkbarem Frittierkorb bei geschlossenem Deckel.

1978  der erste elektrische Raclette-Grill.

1986  der erste kabellose Wasserkocher.

1988  TOAST ’N GRILL, der bis heute mehr als 1,7 Mio. Käufer fand.

1989  der elektrische Barbecue-Grill; die ersten Super-Fritteusen in Coolwall-Technik.

1990  der Dampf-Bügelautomat AQUAGLISS mit Anti-Kalk-Kassette. 

1994  die Fritteuse UNIVERSALIS mit herausnehmbarem Frittierbehälter; die vollelektronische 
Personenwaage EVIDENCE IMC mit Sprachcomputer; die beschichteten Pfannen ARMATAL,
mit denen der Marktführer TEFAL die Serie seiner jahrelangen Entwicklungen krönte.

1995  der erste Schnellkochtopf CLIPSO, mit patentiertem Verschlusssystem 
zum Öffnen und Schließen mit einer Hand.

1997  der elektrische Teekocher MAGIC TEA. 

1998  die Weltneuheit INTEGRAL, das erste Bügeleisen, mit dem sogar Seide mit Dampf 
gebügelt werden kann; die Weltneuheit CLIPSOVAL, der erste ovale Schnellkochtopf.

1999  EUREKA, das erste hochwertige Kochgeschirr mit abnehmbarem Griff;
DELICIO, der Schnellkochtopf mit dem einfachen Dreh;
VERSALIO, die erste Fritteuse, die mehr kann!

2000  THERMO-SPOT®, die herausragende Innovation bei Pfannen für perfektes Braten;
AVANTIS, die neue Generation Dampfbügeleisen.

2002  AZURA PURE AIR, die weltweit erste Fritteuse, die 99,9 % der während 
des Frittierens entstehenden Gerüche verhindert.

2003  OLEOCLEAN FRITTEUSEN – „Ölwechsel im Handumdrehen“;
automatische Fett-/Öl-Filterung und -Aufbewahrung;
elektrische BBQ-Grills im Zeichen der neuesten Sicherheitsnormen.

2004  AQUASPEED – Das schnellste TEFAL-Bügeleisen aller Zeiten: 
Schnelles Befüllen dank Aquaspeed® -System; schnelles Bügeln dank 
Durilium®-Sohle,sicherer Stand dank größter Standfl äche im Markt. 

2005  PROGRAM8 – Immer das richtige Bügelprogramm dank patentierter Program8-Funktion: 
8 Voreinstellungen für perfekt abgestimmte Bügeltemperatur und Dampfmenge 
bei allen Stoffen.

2007  QUICK & HOT – Heißes und gefi ltertes Wasser in nur 3 Sekunden.
VITA RANGE (ACTIFRY) – Frittieren fast ohne Fett.

2008  PRO EXPRESS – Mit dem exklusiven Antikalk-Kollektor.
Die einfachste Art Dampfgeneratoren zu entkalken.
Neuer, verbesserter THERMO-SPOT®

2009  Dampfgenerator PRO EXPRESS und Bügeleisen AQUASPEED Testsieger 
Stiftung Warentest.

2010  Weitere Auszeichnung ACTIFRY – Kücheninnovation 2010 (Schirmherrschaft 
des Verbraucherpreis durch das deutsche Bundesministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz). Und Einführung 
der Schnellkochtopf Generation NUTRICOOK, mit patentierter 
Ein-Griff-Bedienung und 4 Garstufen.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
(Stand: 30.11.2009)

SEB ÖSTERREICH HANDELS GMBH 
Geschäftsführer: Olivier Naccache, Dr. Volker Lixfeld 

Liebermannstrasse A02 702 I 2345 Brunn am Gebirge I Tel. +43 (0) 1 866 70 299 00 • Fax +43 (0) 1 866 70 299 99 
Bankverbindung: Bank Austria Creditanstalt AG I BLZ 11000 • Kto.-Nr. 09743 300 700

 Sitz der Gesellschaft: Brunn am Gebirge I Firmenbuch: Landesgericht Wiener Neustadt I FN 36416 d • Steuernr. 140 / 1356 

1. Allgemeine Bestimmungen:
	 ��Für die Durchführung des Auftrages gelten ausschließlich die nachstehenden Lieferbe­

dingungen. Abweichende Bedingungen, Nebenabreden oder Vertreterzusagen sind nur 
soweit verbindlich, als sie von uns schriftlich und ausdrücklich anerkannt werden. Die 
vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für künftige Bestellungen, sei 
es in schriftlicher, mündlicher oder telefonischer Form, auch dann, wenn sie bei diesen 
künftigen Bestellungen nicht gesondert vereinbart werden. Der Vertragspartner nimmt zur 
Kenntnis, dass Aufträge ausschließlich zu diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen ange­
nommen werden und Liefer- und Einkaufsbedingungen eines Bestellers nur dann gelten, wenn 
wir diese ausdrücklich bestätigen.

2. Inkrafttreten des Vertrages: 
	 ��Unsere Angebote sind freibleibend, sofern sie keine ausdrückliche Bindungsfrist enthalten.  

Bestellungen sind für uns nur dann verbindlich, wenn wir sie schriftlich bestätigt oder tatsächlich 
ausgeführt haben.

3. �Preise: 
	 �Es gelangen jeweils die am Tage der Bestellung geltenden Preise zur Verrechnung. Wurden 

bei Auftragserteilung Preise vereinbart und treten im Zeitpunkt des Versandes Rohstoff- oder 
sonstige Preiserhöhung in Kraft, insbesondere bedingt durch unsere Lieferanten, können wir 
entweder vom Vertrag zurücktreten oder die am Tag der Lieferung gültigen Preise berechnen.

4. Zahlungsbedingungen: 
	 4.1. �Die Zahlungen haben gemäß den auf der Rechnung angegebenen Zahlungskonditionen 

zu erfolgen.
	 4.2. �Wir behalten uns vor, Waren nur gegen Vorauszahlung oder gegen Nachnahme zu 

liefern.
	 4.3. �Als Zahlung gilt der Tag, an dem wir über das Geld frei verfügen können.
	 4.4. �Schecks und Wechsel werden von uns nur aufgrund besonderer Vereinbarungen und nur 

zahlungshalber angenommen. Sämtliche Wechselkosten, Gebühren, Diskontspesen etc. 
gehen stets zu Lasten des Käufers.

	 4.5. �Bei Überschreitung des Zahlungszieles tritt Verzug auch ohne Mahnung ein und etwaige 
weitere zu diesem Zeitpunkt noch nicht fällige Forderungen werden ohne jeden Abzug 
sofort zur Zahlung fällig. Ab diesem Zeitpunkt sind wir berechtigt, auch dann, wenn 
vorher etwas anderes vereinbart worden ist, nur mehr gegen Vorauskasse zu liefern. Wir 
sind überdies berechtigt, von den laufenden Lieferverträgen zurückzutreten. Unser Recht 
Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen, bleibt vorbehalten.

	 4.6. �Bei Überschreitung des Zahlungszieles hat uns der Käufer unbeschadet aller übrigen uns 
wegen des Verzuges zustehender Rechte, Verzugszinsen in der jeweiligen Höhe der 
üblichen Bankzinsen zu vergüten, sofern die gesetzlichen Zinsen nicht höher sind. Die 
Aufrechnung mit von uns nicht anerkannten Ansprüchen, welcher Art auch immer, ist 
ausgeschlossen (Kompensationsverbot). Der Käufer ist nicht berechtigt, wegen Gewähr­
leistungs-, Schadenersatz-  oder sonstigen - ansprüchen uns gegenüber Zahlungen 
zurückzuhalten.

	 4.7. �Ein Skontoabzug – sofern ein solcher im Einzelfall schriftlich vereinbart wurde – von 
neuen Rechnungen ist unzulässig, soweit ältere fällige Rechnungen noch unbeglichen 
sind.

5. Lieferung:
	 5.1. �Die Lieferung und der Versand der Ware erfolgt stets auf Gefahr des Käufers, ab unserem 

Auslieferungslager. Die Versandart wird von uns unter Ausschluss jeglicher Haftung 
festgelegt. Der Käufer stimmt den üblichen Versendungsarten zu. Der Gefahrenübergang 
tritt daher spätestenfalls mit der Übergabe der Ware an den ersten Transporteur ein.

	 5.2. �Die Preise für Lieferungen innerhalb von Österreich verstehen sich ab Euro 375,– 
(Basispreis) frei Haus. Bei Aufträgen, deren Wert unter Euro 375,– liegt, werden 
Manipulationskosten in Rechnung gestellt. Der Abschluss einer Transportversicherung 
wird nur über schriftlichen Auftrag des Käufers und auf dessen Kosten vorgenommen.

	 5.3. �Wurde Lieferung auf Abruf vereinbart, muss die Ware binnen 90 Tagen abgerufen 
werden, andernfalls  befindet sich der Käufer im (Schuldner-) Verzug und sind wir neben 
den damit verbundenen Rechten berechtigt, Lagerkosten in angemessener Höhe zu 
verrechnen.

	 5.4. �Wir sind berechtigt, auch Teillieferungen durchzuführen und für diese getrennte Abrech­
nungen zu erstellen.

6. Lieferfristen:
	 �Die von uns genannten Lieferfristen sind unverbindlich. Dem Käufer stehen keinerlei An­

sprüche aus der Nichteinhaltung der von uns genannten unverbindlichen Lieferfristen zu. Dem 
Käufer steht das Recht zu, bei Überschreitung der ihm genannten unverbindlichen Lieferfrist 
um mehr als ein Monat, vom Vertrag zurückzutreten, ohne dass dem Käufer aus diesem Grund 
irgendein Schadenersatz- oder sonstiger Anspruch zusteht.

7. Eigentumsvorbehalt:
	 7.1. �Sämtliche von uns gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des Kauf­

preises samt allen Nebengebühren unser Eigentum. Dessen ungeachtet trifft den Käufer 
die Gefahr des Untergangs oder der Beschädigung der Waren. Der Käufer ist bis auf 
Widerruf berechtigt, die in unserem Vorbehaltseigentum stehende Ware im Rahmen des 
täglichen Geschäftsbetriebes zu veräußern. Die Sicherungsübereignung oder Verpfändung 
solcher Waren sind dem Käufer ebenso wie jegliche andere, nicht dem täglichen Ge­
schäftsbetrieb entsprechende Verfügung untersagt. Wird von dritter Seite auf Waren, die 
noch in unserem Eigentum stehen, Exekution geführt oder sonst gegriffen, hat uns der 
Käufer unverzüglich zu verständigen. Die uns allenfalls für die Durchsetzung unserer 
Eigentumsansprüche erwachsenden Kosten sind uns vom Käufer zu ersetzen. 

	 7.2. �Wir sind berechtigt, die sofortige Herausgabe der gelieferten, aber noch nicht vollständig 
bezahlten Ware zu verlangen, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen uns 
gegenüber nicht pünktlich oder vollständig nachkommt, oder über das Vermögen des 
Käufers ein Konkurs-  oder Ausgleichsverfahren beantragt oder eröffnet wird, oder der 
Käufer faktisch seine Zahlungen einstellt, oder wegen des Abschlusses eines außer­
gerichtlichen Ausgleiches an seine Gläubiger herantritt.

	 7.3. �Die Zurücknahme der Ware durch uns gilt nicht als Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, dass 
dies besonders schriftlich vereinbart wird. Bei der Zurücknahme der unter Eigentums­
vorbehalt verkauften Ware bleibt unser Recht, Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu 
verlangen, bestehen.

8. Gewährleistung:
	 8.1. �Die Ware ist unverzüglich nach Anlieferung vom Käufer zu untersuchen. Etwaige Be­

anstandungen sind bei sonstigem Anspruchsverlust unmittelbar nach Feststellung des 
Mangels, spätestens jedoch binnen 5 Tagen nach Empfang der Ware schriftlich bei uns 
geltend zu machen. Dies gilt bei versteckten Mängeln ab Erkennbarkeit des Mangels. 
Unterlässt der Käufer die Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt. Transportschäden hat 
sich der Käufer zusätzlich auch vom Frachtführer auf den Transportpapieren bestätigen zu 
lassen.

	 8.2. �Ist rechtzeitig eine berechtigte Mängelrüge erhoben worden, steht es uns frei nach unserer 
Wahl den Mangel zu beheben, eine Ersatzlieferung zu leisten, oder eine Gutschrift für die 
beanstandete Ware zu erteilen. Darüber hinausgehende Ansprüche, welcher Art auch 
immer, sind ausgeschlossen. Der Austausch oder die Behebung von Mängeln an den von 
uns gelieferten Waren verlängert die ursprüngliche Gewährleistungsfrist nicht und führt 
auch nicht zum Beginn einer neuen Gewährleistungsfrist. Mangelhafte Ware hat der Käufer 
auf eigene Kosten und auf eigenes Risiko an uns zu retournieren. Kosten und Risiko der 
Rücklieferung sind vom Käufer zu tragen. Kosten, die über die direkte Mängelbehebung 
hinausgehen, hat der Käufer jedenfalls selbst zu tragen.

	 8.3. �Macht ein Kunde des Käufers einen Mangel geltend, gewähren wir diesem unabhängig von 
den ihm zustehenden gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen gegenüber dem Händler 
unter nachstehenden Voraussetzungen eine 2-jährige Garantie gemäß den bei den Geräten 
befindlichen Garantiekarten:

	 	 a.) �Das jeweilige Gerät ist der zuständigen Servicestelle oder dem Händler mit der Garantie­
karte oder Originalrechnung zu übergeben.

	 	 b.) �Hat der Kunde das Gerät dem Händler übergeben, ist dieser zur unverzüglichen Weiter­
leitung an die zuständige Servicestelle verpflichtet. Wir übernehmen keine Haftung für 
Ansprüche, welche sich daraus ergeben, dass die Anlieferung oder Ausfolgung an den 
Kunden durch den Händler nicht unverzüglich erfolgt ist.

	 	 c.) �Die Entscheidung darüber, ob ein Garantiefall vorliegt, liegt alleine bei uns und nicht 
beim Händler. Sofern ein Garantiefall vorliegt, steht uns nach unserer Wahl das Recht 
auf Reparatur oder Austausch zu.

	 	 d.) �Die Bearbeitung des Garantiefalles erfolgt durch uns schnellstmöglich, längstens aber 
in 14 Arbeitstagen.

	 	 e.) �Die Garantie erstreckt sich auf Material- oder Fabrikationsfehler und Funktionsstörun­
gen, sofern sie nicht auf unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind. Ebenso wird 
keine Garantie bei Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen oder Verschleißteilen 
gewährt, ebenso wenig bei Eingriffen durch eine nicht autorisierte Servicestelle. Die 
Garantie ist ebenfalls bei missbräuchlichem oder unsachgemäßem Gebrauch, Nicht­
beachtung der Gebrauchs- und Pflegeanleitung, Gewaltanwendung und bei Schäden 
durch normale Abnutzung ausgeschlossen.

	 	 f.) �Weitergehende oder andere Ansprüche insbesondere auf Ersatz von nicht an dem Gerät 
entstandenen Schäden sind ausgeschlossen.

	 	 g.) �Dem Händler steht kein Ersatz seines Manipulationsaufwandes für die Entgegennahme, 
Versendung und Ausfolgung des mangelhaften Gerätes zu.

	 8.4. �Da die Mängelbehebung in unseren Servicestellen zu erfolgen hat, wird Rückgriff gem. 	
§ 933b ABGB ausgeschlossen.

9. Allgemeines:
	 9.1. �Unsere Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz ist ausgeschlossen, soweit es sich um 

Sachschäden handelt, die ein Unternehmer erleidet. Für Schäden außerhalb des Anwen­
dungsbereiches des Produkthaftungsgesetzes haften wir – soweit es gesetzlich zulässig ist 
– nur für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit wird 
ebenso ausgeschlossen wie der Ersatz von Folge-  und/oder reinen Vermögensschäden, 
entgangenem Gewinn, Mangelfolgeschäden und von Schäden im Zusammenhang mit 
Ansprüchen Dritter gegen den Käufer oder wie der Ersatz sonstiger indirekter Schäden.

	 9.2. �Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die sie ergänzten Verträge unterliegen 
österreichischem Recht unter Ausschluss des UNCITRAL-Kaufrechtes. 

	 9.3. �Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung, sowie für sämtliche Verpflichtungen des Käufers 
uns gegenüber ist Wien.

	 9.4. �Für alle eventuell aus der im Zusammenhang mit der Geschäftsverbindung zwischen dem 
Käufer und uns entstehenden Rechtsstreitigkeiten wird die ausschließliche Zuständigkeit 
der für Wien Innere Stadt örtlich zuständigen Gerichte vereinbart. 

	 9.5. �Der Kunde stimmt der Erhebung, Verarbeitung, Speicherung und Nutzung seiner im 
Rahmen der Vertragsbeziehung bekannt gegebenen personenbezogenen Daten ausdrück­
lich zu.

	 9.6. �Die Ungültigkeit oder Undurchsetzbarkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieser All­
gemeinen Geschäftsbedingungen oder eines Vertrages in deren Zusammenhang diese 
Anwendung finden, hat nicht die Ungültigkeit der übrigen Bestimmungen zur Folge. Die 
ungültige oder undurchsetzbare Bestimmung gilt als durch eine gültige und durchsetzbare 
Bestimmung ersetzt, die den ursprünglichen wirtschaftlichen Absichten der Parteien, die 
diese mit der ungültigen oder undurchsetzbaren Bestimmung verfolgt haben, möglichst 
nahe kommt.



Tefal Service-Netz in Österreich: Instandhaltung und Ersatzteile-Verkauf

H. Steinkellner
1150 Wien, Diefenbachgasse 35
Tel.: 01/893 64 66
Telefax: 01/893 64 69
e-Mail: bestellung@steinkellner-service.at

Hönegger Ges.m.b.H.
4020 Linz, Schubertstrasse 38
Tel.: 0732/66 44 85
Telefax: 0732/60 05 23
e-Mail: service@hoenegger.at

Florian Service Ges.m.b.H.
6020 Innsbruck, Franz Fischer Str. 57
Tel.: 0512/58 27 61
Telefax: 0512/57 92 37
e-Mail: fl orian.service@aon.at

Hirschmann GmbH & Co KG
Elektrohaushaltsgeräte-Service
8020 Graz, Prankergasse 75-77
Tel.: 0316/72 17 21-0
Telefax: 0316/72 27 22
e-Mail: offi ce@hirschmann-service.at

SCHÄFER Service GmbH
9020 Klagenfurt, St. Veiter Str. 138
Tel.: 0463/412 56
Telefax: 0463/471 79
e-Mail: offi ce@schaefer-service.at

www.tefal.at

SEB Österreich Handels GmbH

campus 21 - Businesspark Wien Süd

Liebermannstraße A02 702

2345 Brunn am Gebirge

Telefon: +43 (0) 1 / 86670 29900

Fax: +43 (0) 1 / 86670 29999

Internet: www.tefal.at
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